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§ 381 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

Welchen Ein/uss es auf die Herstellung des Beweises habe, wenn die Partei ohne genügende Gründe die Aussage oder

die Beantwortung einzelner Fragen ablehnt, wenn die zum Zwecke der unbeeideten oder beeideten Vernehmung

geladene Partei nicht erscheint, oder wenn die eidliche Aussage einer Partei von den bei ihrer vorausgegangenen

unbeeideten Vernehmung abgegebenen Erklärungen in erheblichen Punkten abweicht, hat das Gericht unter

sorgfältiger Würdigung aller Umstände zu beurtheilen.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999
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